
311.0 Schwei zeri sches Strat gesetzbuch

1. Gefährdung
der Entlv.icklung
rron Unmündi-
gen.

Sexuel.le Hand-
lungen mit Kin-
dern

Fünfter Titel:r34
Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität

Art. 1E7

1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handluns vor-
nrmmt.

es zu einer soichen Handlung verleitet oder

es in eine sexuelle Handlung einbezieht,

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefän-qnis bestraft.

2. Die Handiung ist nicht strafbar, wenn der Aitersunterschieci zwi
schen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.

3. Hat der Täter zw Zeit der Tat das 20. Altersjahr noch nicht zurück-
gelegt und liegen besondere Umstände vor oder hat die verletzte Per-
son mit ihm die Ehe geschlossen, so kann die zuständige Behörde von
der Strafverfolgung. der Uberweisun-e an das Gericht oder der Bestra-
fung absehen.

4. Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei minde-
stens 16 Jahre alt. hätte er jecloch bei pflichtgemässer Vorsicht clen
Irrtum vermeiden können. so ist die Strafe Geftinsnis.

*5....r35

6.136 Die Stratverfolgung verjährt auch dann in zehn Jahren, wenn die
Verjährrurg der Tat nach der Bestimmung von Ziffer 5 in der Fassung
vom 21. Juni 1991137 am l. September 1997 noch nicht eingetreten ist.


